
SPORT-SCHÜTZEN-CLUB NEUWIED e.V. 

                       

Vorübergehende Verwahrung und Beförderung von Schus swaffen  
Nachweis nach § 38 Nr. 1 e des Artikels 1 (WaffG) d es WaffRNeuRegG  

 
 
Angaben zur Person des Überlassers: 
 
Name______________________   Vorname_________________________ 
 
Wohnort____________________   Strasse__________________________ 

 
 
 
Angaben zur Person des Verwahrers/Beförderers: 
 
Name________________________ Vorname_________________________ 
 
Wohnort____________________     Strasse__________________________ 

 
 
 
Berechtigungsgrund des Verwahrers/Beförderers: 
 
Waffenbesitzkarte Nr: _____________    ausstellende  Behörde:  _________________________ 
 
 
 
Der Überlasser überlässt dem Verwahrer/Beförderer nur für die Dauer von maximal einem Monat  ab 
Datum der Überlassung gem. § 12 Abs. 1 Nr. 1b WaffG und lediglich für einen vom Bedürfnis 
umfassenden Zweck bzw. im Zusammenhang damit folgende Waffen(n): 
 

Aus WBK des 
Überlassers 

Ausstellende 
Behörde 

Hersteller oder 
Warenzeichen(Modell)  

Herstellungs- 
nummer 

    
    
    
        

 
 
 
 
                                
Ein Überlassen von Waffen an Dritte wird nicht gestattet. Dieser Beleg ist im Umgang 
mit der/den vorbezeichneten Waffe(n) mitzunehmen und Berechtigten auf Verlangen 
vorzuzeigen. 
 
 
 
 
 
________________                       _______________              ________________ 
       (Überlassungsdatum)                                                       (Überlasser)                                              (Verwahrer) 


